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Artenschutzrechtliche Relevanzprifung BPlan ,Hanfgartenweg*

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Lauterach plant die Aufstellung eines Bebauungsplans
im Teilort Reichenstein (Abb. 1 und 2). Der Geltungsbereich mit einer
GrofRe von ca. 0,52 ha erstreckt sich tUber Teile der Flurstiicks 1148
Gemarkung Lauterach (Abb. 2).

Zur Feststellung moglicher artenschutzrechtlicher Konflikte wurde eine
artenschutzrechtliche Relevanzprifung durchgefiihrt. Hierzu erfolgte
am 12.11.24 eine Ortsbegehung, in deren Rahmen die Lebensraume
und Habitate im Plangebiet begutachtet wurden.

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets im Raum
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2 Rechtliche Grundlagen
2.1 Artenschutz

Grundsatzlich unterliegen alle besonders geschitzten Arten den Re-
gelungen des § 44 BNatSchG. Das Schutzregime unterscheidet jedoch
unterschiedliche Schutzkategorien, sodass sich unterschiedliche
Rechtsfolgen ergeben. Die untenstehende Matrix (Tab. 1) stellt den
Zusammenhang zwischen den nach unterschiedlichen Rechtsgrundla-
gen besonders geschitzten Arten und den jeweils zu beachtenden ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen her.

Das strengere Schutzregime des § 44 ist auf folgende Gruppen anzu-
wenden:

= Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

= Européische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie

= Arten, die im Bestand gefahrdet sind, fur die die Bundesrepublik
eine hohe Schutzverantwortung besitzt und die per Rechtsverord-
nung nach nationalem Recht geschitzt sind

Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung umfasst die Prifung dieser
Gruppen.

Fur alle weiteren besonders geschiitzten Arten greift die Legalaus-
nahme des § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG. Das setzt jedoch voraus,
dass fir diese Arten eine angemessene Beriicksichtigung in Form von
VermeidungsmalRhahmen oder vorgezogenen funktionserhaltenden
Mafinahmen erfolgt. Bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung
nach § 13a BauGB gelten aufgrund des Bebauungsplans zu erwar-
tende Eingriffe "als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zu-
lassig" (8§ 13a Abs. 2 Nr. 4. BauGB) und es findet keine Umweltpriifung
statt (§ 13a Abs. 3 Nr. 1 und 13 Abs. 3 BauGB). Bekannte Vorkommen
der o.g. Arten sind in diesem Fall als schwerwiegende Belange im
Sinne des 8§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB zu betrachten, die von der Ge-
meinde in der Abwagung zu berlicksichtigen sind.

Daher ist es in diesen Fallen erforderlich, die mégliche Betroffenheit
weiterer besonders geschuitzter Arten auch auf3erhalb der Eingriffsre-
gelung in den Blick zu nehmen.

Bezuglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich
aus 844 Abs. 1, Nr. 4i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fir nach 8 15 BNatSchG
zulassige Eingriffe folgendes Verbot:

= Beschadigen oder Zerstéren von Standorten wild lebender
Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares
Beeintrachtigen oder Zerstéren von Exemplaren wild lebender
Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische
Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standor-
tes im raumlichen Zusammenhang gewahrt wird.



Bezuglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL und der Européi-
schen Vogelarten nach VS-RL ergeben sich aus 8 44 Abs.1, Nrn. 1
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fir nach 8 15 BNatSchG zulassige Ein-
griffe folgende Verbote:

= Verletzung oder Tétung von Tieren oder ihrer Entwicklungsfor-
men.

= Erhebliches Storen von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Eine
Storung ist erheblich, wenn Sie zu einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population fuhrt.

= Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten.
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestétten im rdumlichen Zusammenhang ge-
wabhrt wird.

Unter dem Aspekt der Umwelthaftung gem. Umweltschadengesetz
und 8§ 19 BNatSchG sind weitere européisch geschiitzte Arten zu be-
achten (z. B. Arten des Anhang Il der FFH-Richtlinie).

Tab. 1. Schutzstatus und daraus resultierende Bestimmungen des
8§ 44 BNatSchG (rot umrandet: Prufgegenstand der saP bei
Zulassungsentscheidungen zu Eingriffen n. 8 15 BNatSchG
[z.B. Planfeststellung] oder Bebauungspléanen; gestrichelt:
zurzeit nicht anzuwenden, da RVO nicht vorliegt)

Anzuwendende Regelungen des besonderen Artenschutzes
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Streng gesch. Art n. Anh. IV FFH-RL X X X X X
Européische Vogelart nach VSR X X X X
Nach RVO zu § 54 (1) 2. im Bestand X X X X
| gefahrdete Arten fir die hohe |
I Schutzverantwortung der BRD be- |
I_steht (verantwortungsarten) _ __ L _ o e e e e e e e
Streng gesch. Art n. Anh. A EG-VO X X X X X
National streng gesch. Art n. Anl. 1 X X X X X
Sp. 3 BArtSchvo
Arten n. Anhang B EG-VO X - X X X
Arten n. Anl. 1, Sp. 2 BArtSchvVO X - X X X
(national besonders geschitzt)

DVorhaben n. § 18 (2) 1 BNatSchG:

= Vorhaben in geltenden Bebauungsplanen nach § 30 BauGB

L] Vorhaben innerhalb in Aufstellung befindlicher B-Plane nach § 33 BauGB
. Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB




2.2 Umwelthaftung

Nach Inkrafttreten des Umweltschadensgesetzes (USchadG) im Jahr
2007 besteht in Verbindung mit weiterfuhrenden Regelungen im
BNatSchG, WHG und BBodSchG die Verpflichtung zur Vermeidung
von Umweltschaden, soweit diese nicht in Verbindung mit der Vorha-
benszulassung zuvor ermittelt, berticksichtigt und ausdrticklich zuge-
lassen wurden. Als Umweltschaden gem. § 2 USchadG gelten:

» Schaden an Gewassern (§ 90 WHG)

= Schadigungen des Bodens durch Beeintrachtigungen der Boden-
funktionen von denen Gefahren fir die menschliche Gesundheit
ausgehen (8§ 2 Abs. 2 BBodSchG)

= Schéaden an bestimmten Arten und natirlichen Lebensraumen
(Biodiversitatsschaden gem. § 19 BNatSchG)

Unter Schaden an Gewassern sind erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf den 6kologischen oder chemischen Zustand eines oberirdi-
schen Gewéssers und den chemischen oder mengenmaliiigen Zustand
des Grundwassers zu verstehen.

Nach § 19 BNatSchG sind unter dem Gesichtspunkt des Umweltscha-
dens zu betrachten:

= Arten des Art. 4 Abs. 2 EG-VogelSchRL (Zugvogel mit besonderer
Schutzerfordernis)!

= Arten des Anhang | EG-VogelSchRL (also nicht alle europ. Vogel-
arten)

= Arten der Anhénge Il und IV FFH-RL

Lebensrdume der Arten des Anhang Il FFH-RL

Lebensraume der oben genannten geschitzten Vogelarten
Lebensrdume nach Anhang | FFH-RL

Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Arten des Anhang IV FFH-RL

Das Umweltschadensgesetz zielt daher ausschlielich auf den Schutz
von Arten und Lebensraumen ab, fur die nach europdischem Recht
von den Mitgliedsstaaten Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete aus-
gewiesen werden mussen. Dabei ist der Schutz allerdings nicht auf
gemeldete oder gelistete Gebiete begrenzt, sondern besteht ,ungeach-
tet ihres Vorkommens innerhalb oder auf3erhalb eines Natura 2000-
Gebietes” (Schumacher, 2011).

Nach § 19 Abs. 1 BNatSchG ,ist jeder Schaden, der erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des gins-
tigen Erhaltungszustandes® der oben genannten Arten und Lebens-
raume hat, eine Schadigung im Sinne des Umweltschadengesetzes.
Im Gegensatz zu den Regelungen des § 44 ff BNatSchG ist somit fur

1 Welche Arten dies sind, wird von den Mitgliedsstaaten unter Berlicksichtigung der
Schutzerfordernisse festgelegt. Fiir Bad.-Wurtt. sind die Arten durch das Ministerium
fur Erndhrung und Landlichen Raum Baden-Wiirttemberg (2014) veréffentlicht.



jede Beeintrachtigung die Frage nach der Erheblichkeit zu stellen. Zur
Beurteilung der Erheblichkeit sind die im Anhang | der Umwelthaf-
tungsrichtlinie enthaltenen Kriterien heranzuziehen.

3 Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur Beurteilung der im Planungsgebiet potenziell vorkommenden Arten
wurde eine Prufung der relevanten Arten anhand ihres Verbreitungs-
gebietes und eine Habitatpotenzialanalyse vorgenommen. Bei einer
solchen Analyse werden Rickschliisse von den vorgefundenen Habi-
tatstrukturen auf das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Ar-
ten gezogen. Dabei wird unterstellt, dass samtliche vorkommenden
Habitatstrukturen von den in Frage kommenden Arten auch genutzt
werden. Dies fuhrt ohne eine konkrete Bestandsaufnahme der tatsach-
lich vorkommenden Arten in der Regel zu einer Uberschatzung der
Nutzung von Habitaten. Die zu betrachtenden Arten sind Anhang 1 zu
entnehmen.

Die Habitatstrukturen wurden am 12.11.2024 vor Ort erfasst.

4 Ergebnisse und Auswirkungen
4.1 Biotoptypen

Der Grof3teil des Geltungsbereichs wird als Pferdeweide genutzt. Auf-
grund der Jahreszeit war keine genaue Einschatzung des Griinlandbe-
stands mdglich, die vorgefundenen Arten, insbesondere Weil3- und
Rotklee, Graser, und Lowenzahn deuten jedoch auf eine eher nahr-
stoffreiche, artenarme Auspragung hin. Im Westen des Geltungsbe-
reichs sowie entlang des Hanfgartenwegs besteht ein Streuobstbe-
stand. Weitere Streuobstbdume bestehen sidlich des Geltungsbe-
reichs. Insgesamt wurden im Geltungsbereich sechs Baume als Habi-
tatbaume eingestuft.

4.2 Europaische Vogelarten

Zwei der Streuobstbdume im Geltungsbereich weisen Hohlungen auf,
die von hohlenbritenden Vogelarten wie z. B. dem bundesweit gefahr-
deten Star oder dem auf der Vorwarnliste gefiihrten Feldsperling als
Niststatte genutzt werden kdnnten.

An den Gebauden aulRerhalb des Geltungsbereichs ist mit Vorkommen
von gebaudebritenden Vogelarten auszugehen. Eine Anwohnerin
wies auf ein grof3es Vorkommen von Haussperlingen im ndheren Um-
feld hin.

Der Gefahrdungsgrad der Arten ist der landesweiten (Kramer et al.,
2022) und der bundesweiten (Ryslavy et al., 2020) Roten Liste ent-
nommen.

Als europédische Vogelarten sind alle festgestellten Arten nach
BNatSchG besonders geschiitzt.



4.3 Arten der FFH-Richtlinie Anhéange Il und IV

Die Streuobstbestande im Geltungsbereich und angrenzend kénnen
als Jagdgebiet fur Flederm&use von Bedeutung sein. Durch die Pfer-
debeweidung ist auch im Bereich der Grunlandflachen von einem er-
héhten Insektenvorkommen und somit von verstarkten Nutzung durch
Flederméuse auszugehen. Quartiere sind an den Gebauden aul3er-
halb des Geltungsbereiches moglich.

Das Vorkommen weiterer nach Anhang IV oder Il der FFH-Richtlinie
geschitzter Arten ist aufgrund der Verbreitung dieser Arten oder der
fehlenden Habitateignung auszuschliel3en.

4.4 Sonstige besonders geschlitzte Arten

Einige der Streuobstbaume im Geltungsbereich weil3en Hohlungen mit
Mulm auf. Ein Vorkommen besonders geschiitzter Alt- und Totholzka-
fer wie z. B. dem Rosenkéfer kann nicht ausgeschlossen werden.

5 Artenschutzrechtliche Beurteilung

Eine Umnutzung des Gebietes kann zu Lebensraumverlusten von V6-
geln, Fledermdusen und besonders geschitzten Kéaferarten fuhren.
Das Ausmald moglicher Beeintrachtigungen hangt von den konkreten
Artenvorkommen ab. Eine Unterstellung des Vorkommens aller poten-
ziell moglichen Arten wirde dazu fuhren, dass ein hoher Bedarf an
funktionserhaltenden MafRnahmen erforderlich wird.

Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéanden nach
8§ 44 Abs. 1 kann fur Alt- und Totholzkafer durch die Errichtung einer
Totholzpyramide aus den potenziell besiedelten Stammen vermieden
werden.

Eine konkrete artenschutzrechtliche Beurteilung ist nur nach einer Un-
tersuchung zu der Artengruppe der Vogel und Fledermause maoglich.

Folgende Untersuchungen sollten entsprechend der aktuell gtltigen
Methodenstandards durchgefihrt werden:

= Erfassung der Brutvogelfauna
= Erfassung von Fledermausen

Auf der Grundlage dieser Untersuchung ist eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prufung zu erstellen.

Neben den artenschutzrechtlichen Belangen sollte beachtet werden,
dass der Streuobstbestand gem. § 33a NatSchG gesetztlich geschitzt
sein kann. Dies ist vorab mit der Unteren Naturschutzbehdrde zu kla-
ren. Sollte es sich um einen geschitzten Bestand handeln ist ein Aus-
nahmeantrag zur Umwandlung des Streuobstbestands zu stellen.
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Anhang 1: Checklisten zu prifender Arten nach Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie
Die Auswahl erfolgte auf Basis des im Nationalen FFH-Bericht (BfN 2019)?, in den Artsteckbriefen der

LUBW (2020)3, im Verzeichnis der Fische Baden-Wirttembergs (LUBW 2001)4, in den Verbreitungsan-
gaben zu Brutvogeln (OGBW 2020)5, in der Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Wurttemberg
(Staatliches Museum fiir Naturkunde Karlsruhe 2020)8, den Verbreitungsangaben zu Amphibien und
Reptilien (ABS 2020)7 und in FloraWeb des BfN (2020)8 dargestellten Verbreitungsgebieten/potenziel-
len Verbreitungsgebieten der jeweiligen Arten sowie einer Vorbegehung des Untersuchungsraumes.
Gepriift wurde, ob das Messtischblatt 7723 fur die betreffenden Arten als Bestandteil des Verbreitungs-
gebietes gekennzeichnet ist oder das Messtischblatt an ein als solches gekennzeichnetes unmittelbar
anschlief3t. Zudem wurde beurteilt, ob im Untersuchungsraum potenziell geeignete Habitate vorhanden
sind.

Checkliste Artenschutz Anhang IV-Arten FFH-RL

g 55 & = 5

2 -‘CE’ & £ j% % = % 2 g
FFH-RL Anhang IV-Arten 2gs | B33 |3 58 | 2F
Baden-Wirttemberg EERS 55= £ TS5 =

25R REEE | & ge gt

1 2 4

Saugetiere (ohne Flederméause)
Castor fiber Biber X I, IV
Cricetus cricetus Feldhamster X W
Felis silvestris Wildkatze X \Y
Lynx lynx Luchs X I, IV
Muscardinus avellanarius Haselmaus X \%
Flederméuse
Mehrere Arten ** IV (tw. II)
Reptilien
Coronella austriaca Schlingnatter X \%
Emys orbicularis Europ. Sumpfschildkrote X I, IV
Lacerta agilis Zauneidechse X \Y
Podarcis muralis Mauereidechse X \Y
Zamenis longissimus Askulapnatter X \%
Amphibien
Alytes obstetricans Geburtshelferkréte X \Y
Bombina variegata Gelbbauchunke X 1. IV
Bufo calamita Kreuzkrote X \Y
Bufo viridis Wechselkrote X \Y
Hyla arborea Laubfrosch X \%
Pelobates fuscus Knoblauchkréte X WY
Rana arvalis Moorfrosch X [\
Rana dalmatina Springfrosch X WY
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch X WY
Salamandra atra Alpensalamander X \%
Triturus cristatus Kammmolch X 1. 1V

2 Bundesamt fiir Naturschutz (2019): Nationaler Bericht 2019 gemaR FFH-Richtlinie. - www.bfn.de

3 LUBW Landesanstalt fir Umwelt, Messung und Naturschutz Bad.-Wirtt. (2020): Arten der FFH-Richtlinie. -
www.lubw.de, zul. aufgerufen Nov. 2020.

4 LUBW Landesanstalt fiir Umwelt, Messung und Naturschutz Bad.-Wurtt. (2001): Fische in Baden-Wirttemberg.
- 176 S. Karlsruhe

> OGBW Ornithologische Gesellschaft Baden-Wurttemberg (2020): Verbreitung der Brutvégel Baden-Wirttem-
bergs. — www.ogbw.de, zul. aufgerufen Nov. 2020.

6 Staatliches Museum fiir Naturkunde Karlsruhe (2020): Landedatenbank Schmetterlinge Baden-Wurttemberg. —
www. schmetter-linge-bw.de, zul. aufgerufen Nov. 2020.

7 ABS Amphibien/Reptilien — Biotop — Schutz Baden-Wiirttemberg e.V. (2020): Verbreitungskarten zu den Arten-
vorkommen. — www.herpetofauna.de, zul. aufgerufen Nov. 2020.

8 Bundesamt fiir Naturschutz (2020): FloraWeb Artinformation. - www.bfn.de, zul. aufgerufen Nov. 2020.
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Schmetterlinge

Coenonympha hero Wald-Wiesenvdgelchen X \%
Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter X I, IV
Gotyna borelii Haarstrangwurzeleule X I, IV
Lopinga achine Gelbringfalter X WY
Lycaena dispar GrolRer Feuerfalter X I, IV
Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter X I, IV
Maculinea arion Schwarzfl. Ameisenblauling X I, IV
Maculinea nausithous D. Wiesenknopf-A.-blauling X I, IV
Maculinea teleius H. Wiesenknopf-A.-blauling X I, IV
Parnassius apollo Apollofalter X \%
Parnassius mnemosyne Schwarzer Apollofalter X IV
Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwarmer X \Y%
Kéafer

Cerambyx cerdo Heldbock X I, IV
Graphoderus hilineatus Schmal. Breitfliigel-Tauchkéfer X I, IV
Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkafer X 1*, v
Rosalia alpina Alpenbock X I1*, IV
Libellen

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer X W
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer X \%
Leucorrhinia pectoralis GrolRe Moosjungfer X I, IV
Ophiogomphus cecilia Griine Flussjungfer X I, IV
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle X \Y%
Weichtiere

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke X I, IV
Unio crassus Kleine Flussmuschel X I, IV
Farn- und Blitenpflanzen

Bromus grossus Dicke Trespe X I, IV
Cypripedium calceolus Frauenschuh X I, IV
Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz X IV
Jurinea cyanoides Silberscharte X I, IV
Lindernia procumbens Liegendes Biichsenkraut X \Y
Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut X I, IV
Marzilea quadrifolia Kleefarn X I, IV
Myotzotis rehsteineri Bodensee-Vergilmeinnicht X I, IV
Spiranthes aestivalis Sommer Schraubenstendel X \%
Trichomanes speciosum Europdischer Dunnfarn X I, IV
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Checkliste Umwelthaftung Anhang II-Arten FFH-RL

\ E 5 C = L =

Eé T % g = % g )
FFH-RL Anhang Il-Arten 2o§ 23 E Ez o
Baden-Wiirttemberg 22% S22 % 32 sk

358 |FE2E |k g8 |2k
Fische
Alosa alosa Maifisch X Il
Aspius aspius Rapfen X Il
Cobitis taenia Steinbeil3er X Il
Cottus gobio Groppe, Mihlkoppe X Il
Hucho hucho Huchen X Il
Lampetra fluviatilis Flussneunauge X Il
Lampetra planeri Bachneunauge X Il
Telestes souffia Strémer X Il
Misgurnus fossilis Schlammpeitzger X Il
Petromyzon marinus Meerneunauge X Il
Rhodeus amarus Bitterling X Il
Salmo salar Atlantischer Lachs X Il
Zingel streber Streber X Il
Schmetterlinge
Euphydryas aurinia Goldener Scheckenfalter X Il
Euplagia quadripunctaria Spanische Flagge X I1*
Kéafer
Lucanus cervus | Hirschkafer X Il
Libellen
Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer X Il
Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer X Il
Weichtiere
Vertigo angustior Schmale Windelschnecke X Il
Vertigo geyeri Vierzéhn. Windelschnecke X Il
Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke X Il
Moose
Buxbaumia viridis Grunes Koboldmoos X Il
Dicranum viride Griines Besenmoos X Il
Hamatocaulic verinicosus Firnisglanzendes  Sichel- X Il

moos

Orthotrichum rogeri Rogers Goldhaarmoos X Il
Sonstige
Austropotamobius torrentium Steinkrebs X I1*
Austropotamobius pallipes Dohlenkrebs X Il

*  Prioritare Art

** hier nicht weiter differenziert, da Gruppe gesamt in den Blick zu nehmen

menz umweltplanung

Magazinplatz 1 72072 Tibingen

Tel 07071 - 440235




	1 Anlass und Aufgabenstellung
	2 Rechtliche Grundlagen
	2.1 Artenschutz
	2.2 Umwelthaftung

	3 Durchgeführte Untersuchungen
	4 Ergebnisse und Auswirkungen
	4.1 Biotoptypen
	4.2 Europäische Vogelarten
	4.3 Arten der FFH-Richtlinie Anhänge II und IV
	4.4 Sonstige besonders geschützte Arten

	5 Artenschutzrechtliche Beurteilung
	6 Literatur
	Anhang 1: Checklisten zu prüfender Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

